
§ 15 Verfahren vor dem Güterichter

§ 15 
Verfahren vor dem Güterichter 

(1) 1Verfahren vor dem Güterichter nach § 278 Absatz 5 ZPO oder § 36 Absatz 5 FamFG sind unter dem 
Registerzeichen „ARG“ zu registrieren. 2Für die Jahreszahl nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 ist das Datum des 
Eingangs beim Güterichter maßgeblich.

(2) 1In den Registern und auf den Aktenumschlägen des Herkunftsverfahrens und des Verfahrens vor dem 
Güterichter wird jeweils das Aktenzeichen des anderen Verfahrens vermerkt. 2Auf Protokollen und 
Vereinbarungen sind unter dem Aktenzeichen des Verfahrens vor dem Güterichter auch das Gericht und 
das Aktenzeichen des Herkunftsverfahrens anzugeben.

(3) 1Die Akte des Verfahrens vor dem Güterichter ist bis zu dessen Abschluss getrennt vom 
Herkunftsverfahren und ohne Einsichtsmöglichkeit für Dritte zu führen. 2Dokumente sowie sonstige Dateien 
und Unterlagen, die im Rahmen eines Verfahrens vor dem Güterichter von den Parteien, Beteiligten oder 
dem Güterichter als vertraulich bezeichnet werden oder die später zurückzugeben sind, werden nach § 3 
Absatz 7 behandelt.

(4) 1Nach Abschluss des Verfahrens vor dem Güterichter sind Art und Datum der Beendigung sowie die für 
die Kostenberechnung erforderlichen Angaben zum Herkunftsverfahren mitzuteilen. 2Die als vertraulich 
bezeichneten Dokumente sowie sonstige Dateien und Unterlagen sind an den Einsender zurückzugeben, 
zu vernichten oder zu löschen, es sei denn, die Parteien oder die Beteiligten haben eine andere 
Vereinbarung getroffen. 3Die Akte mit den verbliebenen Dokumenten und sonstigen Unterlagen ist als Heft 
zum Herkunftsverfahren zu nehmen.

(5) Im Register sind folgende Angaben zu vermerken:

1.  Aktenzeichen,
 
2.  Datum des Eingangs beim Güterichter,

 
3.  Gericht und Aktenzeichen des Herkunftsverfahrens,

 
4.  Namen und Anschriften der Parteien und Beteiligten,

 
5.  Art und Datum der Beendigung,

 
6.  Bemerkungen.

 


